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(54) Baumaschine für den Tiefbau

(57) Die Erfindung betrifft eine Baumaschine, insbe-
sondere ein Bohr- und/oder Rammgerät, für den Tiefbau,
mit einem Fahrgestell und einem am Fahrgestell ange-
ordneten Mäkler zum längsverschiebbaren Führen eines
Antriebskopfes. Dabei ist vorgesehen, dass der Mäkler
am Fahrgestell mittels eines Schwenkantriebes um eine
zumindest annähernd parallel zur Mäklerlängsachse ver-
laufende Schwenkachse verschwenkbar ist. Nach der
Erfindung ist mindestens ein Arretierelement vorgese-
hen, welches zwischen einer ersten Stellung, in der es
den Mäkler um die Schwenkachse drehfest am Fahrge-
stell festlegt, und einer zweiten Stellung, in welcher der
Mäkler freigegeben ist, verfahrbar ist. Daneben ist erfin-
dungsgemäß eine Stelleinrichtung zum ferngesteuerten
Verfahren des Arretierelementes vorgesehen.



EP 1 783 281 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Baumaschine für den
Tiefbau gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine
erfindungsgemäße Baumaschine ist ausgebildet mit ei-
nem Fahrgestell, einem am Fahrgestell angeordneten
Mäkler zum längs verschiebbaren Führen eines An-
triebskopfes, wobei der Mäkler am Fahrgestell um eine
zumindest annähernd parallel zur Mäklerlängsachse ver-
laufende Schwenkachse schwenkbar gelagert ist, und
einem Schwenkantrieb zum angetriebenen Verschwen-
ken des Mäklers um die Schwenkachse.
[0002] Derartige Baumaschinen sind bekannt und
können insbesondere als Bohr- und/oder Rammgeräte
Verwendung finden. Bei einem Bohrgerät dient der An-
triebskopf der Aufnahme eines Bohrwerkzeuges und
kann beispielsweise als Drehbohrkopf oder Schlagdreh-
bohrkopf ausgebildet sein. Durch Verschieben des An-
triebskopfes bei rotierendem Bohrwerkzeug am Mäkler
wird eine Bohrung abgeteuft.
[0003] Bei einem Rammgerät dient der Antriebskopf
als Halteelement für Spundwandelemente oder sonstige
Gründungselement oder Bodenbearbeitungswerkzeu-
ge, die durch Absenken des Antriebskopfes längs des
Mäklers in den Boden eingepresst werden. Der Antriebs-
kopf kann dabei insbesondere einen Rüttler aufweisen.
Daneben kann eine erfindungsgemäße Baumaschine
auch als Injektionsvorrichtung dienen, wobei in diesem
Fall ein Injektionswerkzeug am Antriebskopf befestigt
wird.
[0004] Zum Herstellen von dichten Spundwänden ist
es erforderlich, die einzelnen Spundwandelemente prä-
zise unmittelbar nebeneinander anzuordnen. Auch ist
beispielsweise bei der Erstellung überschnittener Boh-
rungen zur Herstellung von Dichtwänden im Boden eine
exakte Positionierung der einzelnen Bohrungen relativ
zueinander erforderlich.
[0005] Eine hierzu notwendige Positionierung des An-
triebskopfes mit dem daran angeordneten Spundwand-
element bzw. Bodenbearbeitungswerkzeug in der Hori-
zontalen kann durch Verfahren des Fahrgestelles mit-
samt dem daran angeordneten Mäkler erreicht werden.
Nicht zuletzt aufgrund der beteiligten großen Massen ist
dieses Vorgehen jedoch vergleichsweise aufwändig. Es
ist darüber hinaus möglich, den Mäkler mitsamt Antriebs-
kopf um eine etwa horizontal verlaufende Schwenkachse
schwenkbar am Fahrgestell anzuordnen, wobei zum ak-
tiven Verschwenken des Mäklers ein Schwenkantrieb
vorgesehen ist. Dieser zusätzliche Freiheitsgrad ermög-
licht es, das in den Boden einzubringende Element exakt
in der Horizontalen zu positionieren ohne das gesamte
Fahrgestell bewegen zu müssen.
[0006] Es hat sich jedoch bei der Verwendung derar-
tiger Baumaschinen mit schwenkbarem Mäkler gezeigt,
dass die Präzision bei der Positionierung der in den Bo-
den einzubringenden Elemente insbesondere bei wech-
selnden Bodengeologien und/oder beim Anschneiden
bestehender Gründungselemente unter Umständen zu

wünschen übrig lässt. Insbesondere konnte ein Verlau-
fen des in den Boden einzubringenden Elementes wäh-
rend des Einbringens beobachtet werden.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine gattungsge-
mäße Baumaschine so weiterzubilden, dass eine beson-
ders hohe Präzision bei der Positionierung des Antriebs-
kopfes und eines daran angeordneten, in den Boden ein-
zubringenden Elementes auch während des Einbring-
vorgangs selbst gewährleistet ist.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Baumaschine mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst. Bevorzugte Ausführungsbeispiele sind in den ab-
hängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Eine erfindungsgemäße Baumaschine ist da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Arretierele-
ment vorgesehen ist, welches zwischen einer ersten
Stellung, in der es den Mäkler um die Schwenkachse
drehfest am Fahrgestell festlegt, und einer zweiten Stel-
lung, in welcher der Mäkler freigegeben ist, verfahrbar
ist, und dass eine Stelleinrichtung zum ferngesteuerten
Verfahren des Arretierelements vorgesehen ist.
[0010] Ein erster Grundgedanke der Erfindung kann
darin gesehen werden, dass an der schwenkbaren La-
gerung des Mäklers zumindest ein verfahrbares Arretier-
element vorgesehen wird, das in einer ersten Stellung
eine Relativbewegung des Mäklers zum Fahrgestell um
die Schwenkachse behindert. In einer zweiten Stellung
gibt das Arretierelement hingegen den Mäkler zur Dre-
hung um die Schwenkachse am Fahrgestell frei.
[0011] Ein weiterer Grundgedanke der Erfindung kann
darin gesehen werden, dass das Arretierelement mittels
einer Stelleinrichtung, insbesondere von einem am Fahr-
gestell angeordneten Führerstand aus, fernsteuerbar ist.
[0012] Das erfindungsgemäße Arretierelement nimmt
die beim Betrieb der Baumaschine auftretenden Dreh-
momente um die Schwenkachse auf und entlastet somit
den Schwenkantrieb. Insbesondere kann mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung einem unerwünschten Ver-
schwenken des Mäklers um die Schwenkachse aufgrund
der bei der Bodenbearbeitung auftretenden Betriebskräf-
te effektiv entgegengewirkt werden. Die Erfindung er-
möglicht es, dass die Position des Antriebskopfes und
des daran angeordneten Werkzeuges in der horizontalen
Ebene auch beim Bohrbetrieb besonders genau einge-
halten wird, was eine besonders präzise Bodenbearbei-
tung erlaubt.
[0013] Ein besonders zuverlässiger Betrieb der erfin-
dungsgemäßen Baumaschine ist gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform dadurch gegeben, dass die
Stelleinrichtung mindestens einen Hydraulikantrieb auf-
weist. Alternativ oder zusätzlich könnte beispielsweise
auch ein Elektromotor oder ein anderer Antriebstyp zum
Verfahren des Arretierelementes eingesetzt werden.
[0014] Der Hydraulikantrieb der Stelleinrichtung kann
beispielsweise einen eigenständigen Hydrauliklinearmo-
tor aufweisen, an dem endseitig das Arretierelement an-
geordnet ist. Eine besonders einfach ausgeführte Bau-
maschine ergibt sich erfindungsgemäß jedoch dadurch,
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dass das Arretierelement einen Hydraulikkolben des Hy-
draulikantriebes bildet. In diesem Fall ist das Arretierele-
ment also selbst Bestandteil eines Hydrauliklinearmotors
und Hydraulikfluid wird unmittelbar am beweglichen Ar-
retierelement selbst angelegt, um dieses zu verfahren.
Hierdurch wird die Zahl der beweglichen Bauteile verrin-
gert und somit die Zuverlässigkeit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung erhöht.
[0015] Ein besonders zuverlässiger Betrieb der erfin-
dungsgemäßen Baumaschine kann ferner dadurch ge-
währleistet werden, dass die Stelleinrichtung mit dem Ar-
retierelement eine Feststellbremse bilden, die auch als
Haltebremse bezeichnet werden kann. Eine solche Hal-
tebremse legt den Mäkler am Fahrgestell bei fehlender
Betriebsmittelzufuhr fest und öffnet erst bei Betriebsmit-
telzufuhr. Wird ein Hydraulikantrieb verwendet, so ist die
Stelleinrichtung bevorzugterweise so ausgebildet, dass
das Arretierelement bei einem Druckabfall am Hydrauli-
kantrieb in die erste Stellung verfahren wird. Eine derar-
tige Haltebremse wird somit hydraulisch gelüftet. Durch
Verwendung einer Haltebremse wird sichergestellt, dass
der Mäkler auch beim Transport der Baumaschine, wenn
diese also nicht in Betrieb ist, sicher und drehfest mit
dem Fahrgestell verbunden ist.
[0016] Eine besonders einfache und zuverlässige
Baumaschine kann erfindungsgemäß dadurch erhalten
werden, dass eine Feder, insbesondere eine Tellerfeder,
zum Rückholen des Arretierelementes in die erste Stel-
lung vorgesehen ist. In diesem Fall kann die Feststellkraft
in besonders einfacher Weise durch Federkraft aufge-
bracht werden. Die Feder kann insbesondere auch als
Tellerfederpaket ausgebildet sein.
[0017] Eine Baumaschine mit besonders genau posi-
tionierbarem Mäkler kann dadurch erhalten werden,
dass am Arretierelement zumindest eine Reibfläche zum
kraftschlüssigen Festlegen des Mäklers am Fahrgestell
in der ersten Stellung des Arretierelementes vorgesehen
ist. In diesem Fall kann die Bremse in beliebiger Stellung
des Mäklers einrasten.
[0018] Zum besonders sicheren Festlegen des Mäk-
lers kann alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein,
dass am Arretierelement zumindest ein Zahnelement
zum formschlüssigen Festlegen des Mäklers am Fahr-
gestell in der ersten Stellung des Arretierelements ange-
ordnet ist. Bei dem Zahnelement kann es sich beispiels-
weise um einen Zahn oder um eine zur Aufnahme eines
Zahnes vorgesehene Vertiefung handeln.
[0019] Bevorzugt ist es, dass der Mäkler eine um die
Schwenkachse ausgebildete Welle aufweist, die von ei-
ner am Fahrgestell angeordneten Hülse umgeben ist.
Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass
das Fahrgestell eine um die Schwenkachse ausgebildete
Welle aufweist, die von einer am Mäkler angeordneten
Hülse umgeben ist. Das Arretierelement ist dabei geeig-
neterweise an der Hülse ausgebildet, kann aber grund-
sätzlich auch an der Welle angeordnet sein. Hierdurch
wird bei kompaktem Aufbau eine sichere drehfeste Hal-
terung des Mäklers in der ersten Stellung des Arretier-

elementes gewährleistet.
[0020] Eine besonders gute Feststellwirkung bei ein-
fachem Aufbau kann dadurch gegeben sein, dass das
Arretierelement ringartig ausbildet ist und die am Mäkler
oder am Fahrgestell angeordnete Welle umgibt. Zum
Verfahren des Arretierelementes zwischen der ersten
Stellung und der zweiten Stellung wird dieses geeigne-
terweise etwa parallel zur Mäklerlängsachse bewegt, al-
so in der Regel, d.h. bei etwa vertikal verlaufendem Mäk-
ler, in der Vertikalen auf- und abwärts bewegt werden.
[0021] Eine besonders gute Feststellwirkung ergibt
sich geeigneterweise dadurch, dass an der Welle min-
destens ein Scheibenelement angeordnet ist, an dem
das Arretierelement in der ersten Position anlegbar ist.
Zum Bilden einer Lamellenbremse können auch mehrere
Scheibenelemente und Arretierelemente vorgesehen
sein.
[0022] Eine besonders hohe Drehfestigkeit des Mäk-
lers wird gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ferner dadurch gewährleistet, dass
an der Welle, insbesondere am Scheibenelement, zwei
Kontaktflächen vorgesehen sind, wobei in der ersten
Stellung des Arretierelementes eine erste Kontaktfläche
mit dem Arretierelement und eine zweite Kontaktfläche
mit der Hülse in Kontakt steht. In diesem Fall wird der
Mäkler am Fahrgestell bei der ersten Stellung des Arre-
tierelementes an zwei unterschiedlichen Orten festge-
legt. Eine erste drehfeste Verbindung zwischen Mäkler
und Fahrgestell besteht zwischen Arretierelement und
Welle an der ersten Kontaktfläche. Eine zweite drehfeste
Verbindung besteht an der zweiten Kontaktfläche zwi-
schen Welle und Hülse. Um den Kontakt an beiden Kon-
taktflächen herzustellen kann insbesondere vorgesehen
sein, dass die Welle gegenüber der Hülse beim Einfahren
des Arretierelementes in die erste Stellung in Richtung
der Schwenkachse verschiebbar ist. Vorteilhafterweise
weist das Scheibenelement eine kegelstumpfartige, d.h.
konische, Mantelfläche auf, über welche zum Festlegen
des Mäklers mittels des Arretierelementes eine Kraft, ins-
besondere eine Normalkraft, aufgebracht werden kann.
[0023] Besonders geeignet ist es, dass die Mantelflä-
che des Scheibenelementes doppelkonisch ausgebildet
ist, wobei die erste Kontaktfläche an einem ersten koni-
schen Mantelabschnitt und die zweite Kontaktfläche an
einem zweiten konischen Mantelabschnitt, der invers
zum ersten konischen Mantelabschnitt ausgebildet ist,
angeordnet ist. Unter der inversen Anordnung wird in die-
sem Fall verstanden, dass sich die beiden konischen
Mantelabschnitte in entgegengesetzter Richtung verjün-
gen. Durch eine derartige Anordnung werden bei kom-
pakten Scheibenelementen besonders große Kontakt-
flächen zur Verfügung gestellt, woraus eine besonders
hohe Haltekraft resultiert.
[0024] Eine besonders zuverlässige und präzise Ver-
schwenkung des Mäklers am Fahrgestell kann dadurch
erreicht werden, dass der Schwenkantrieb einen Dreh-
motor, insbesondere einen Hydraulikdrehmotor, auf-
weist. Der Schwenkantrieb kann aber grundsätzlich auch
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beispielsweise mindestens einen Hydrauliklinearmotor
aufweisen.
[0025] Eine besonders zuverlässige Baumaschine
kann gemäß einer bevorzugten Ausführungsform da-
durch gegeben sein, dass eine Steuerung vorgesehen
ist, die zum automatischen Verfahren des Arretierele-
mentes in die zweite Stellung während des Betriebes des
Schwenkantriebes ausgebildet ist. Hierzu kann bei-
spielsweise vorgesehen sein, dass die Stelleinrichtung
des Arretierelementes mit dem Betriebsdruck des hy-
draulischen Schwenkantriebes beaufschlagt wird, wozu
eine Hydraulikleitung vorgesehen sein kann, die einer-
seits mit einer Betriebsdruckleitung des Hydraulikdreh-
motors und andererseits mit der Stelleinrichtung in Ver-
bindung steht. Hierdurch kann erreicht werden, dass das
Arretierelement bei Betätigung des Schwenkantriebes
automatisch, insbesondere hydraulisch, gelüftet wird.
Umgekehrt kann die Steuerung auch so ausgebildet sein,
dass das Arretierelement bei Stillstand des Schwenkan-
triebes automatisch in die erste Stellung verfahren wird,
in der es den Mäkler drehfest am Fahrgestell festlegt.
[0026] Geeigneterweise weist das Fahrgestell einen
aufrichtbaren Ausleger auf, an dem der Mäkler um die
genannte Schwenkachse schwenkbar gelagert ist. Ein
solcher Ausleger kann zum Transport der Baumaschine
aus einer etwa vertikalen Position in eine etwa horizon-
tale Position verfahren werden, wodurch auch der Mäkler
umgelegt wird. Geeigneterweise verläuft die Schwenk-
achse außerhalb des Mäklers, insbesondere zwischen
dem Mäkler und dem Ausleger. Zum genauen Positio-
nieren des Mäklers bei der Bodenbearbeitung können
neben dem erfindungsgemäßen Schwenkantrieb auch
weitere Schwenkantriebe zur Verstellung des Mäklers,
insbesondere um etwa horizontal verlaufende Drehach-
sen, vorgesehen sein. Der Mäkler kann insbesondere
höhenverstellbar ausgebildet sein.
[0027] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele näher erläutert, die sche-
matisch in den Figuren dargestellt sind. In den Figuren
zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Baumaschine;

Fig. 2 eine teilweise geschnittene Detailansicht der
Baumaschine der Fig. 1 im Bereich des
Schwenkantriebes, wobei das Arretierelement
und das Scheibenelement der Übersichtlichkeit
halber nicht dargestellt sind; und

Fig. 3 eine stark schematisierte Detailansicht der
Baumaschine im Bereich A der Fig. 2, d.h. im
Bereich des Arretierelementes, wobei sich das
Arretierelement in der zweiten Stellung befin-
det, in welcher der Mäkler freigegeben ist.

[0028] Eine erfindungsgemäße Baumaschine mit ei-
nem aufrichtbaren und verschwenkbaren Mäkler ist in

Fig. 1 dargestellt. Die Baumaschine weist einen Mäkler
10 auf, der an einem Fahrgestell 2 um eine etwa senk-
recht zur Bodenoberfläche und parallel zur Mäklerlängs-
achse 7 verlaufende Schwenkachse 6 schwenkbar an-
geordnet ist. Das lediglich grobschematisch dargestellte
Fahrgestell 2 weist dabei ein als Kettenfahrwerk ausge-
bildetes Fahrwerk 21 auf, an dem ein Oberwagen 22 um
eine etwa vertikal verlaufende Drehachse drehbar ange-
ordnet ist.
[0029] Der Mäkler 10 weist ein Mastelement 12 auf,
das an einem Führungsschlitten 13 mittels eines Hydrau-
likzylinders 14 zur Höhenverstellung verfahrbar ist. Am
Mastelement 12 ist wiederum ein Schlitten 18 längsver-
schiebbar angeordnet, der zur Halterung eines nicht dar-
gestellten Antriebskopfes für ein Bodenbearbeitungsge-
rät dient.
[0030] Das Fahrgestell 2 weist einen Frontausleger 71
auf, an dem ein aufrichtbarer Ausleger 73 um eine etwa
horizontal verlaufende Achse verschwenkbar vorgese-
hen ist. Zum Transport der Baumaschine kann dieser
aufrichtbare Ausleger 73 um die etwa horizontal verlau-
fende Achse mittels eines Hydraulikzylinders 74 aus sei-
ner etwa senkrecht gerichteten Position in eine etwa
waagerecht gerichtete Position verkippt werden.
[0031] Zum Verschwenken des Mäklers 10 um die
Schwenkachse 6 ist dieser an seinem Führungsschlitten
13 an einem oberen Lager 78 und an einem unteren La-
ger 79 am aufrichtbaren Ausleger 73 drehgelagert. Die
Schwenkachse 6 verläuft dabei außerhalb des Mastele-
mentes 12 zwischen dem Führungsschlitten 13 und dem
aufrichtbaren Ausleger 73. In dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel fällt die Schwenkachse 6 mit der Längs-
achse des zur Höhenverstellung des Mastelementes 12
vorgesehenen Hydraulikzylinders 14 zusammen.
[0032] Wie Fig. 1 und insbesondere auch Fig. 2 zu
entnehmen ist, ist im Bereich des unteren Lagers 79 ein
als Hydraulikdrehmotor ausgebildeter Schwenkantrieb
30 zum Verschwenken des Mäklers 10 um die Schwenk-
achse 6 vorgesehen. Am unteren Lager 79 ist zur dreh-
baren Lagerung des Mäklers 10 am Fahrgestell 2 ein
Lagerring 76 vorgesehen, der über einen Steg 77 mit
dem Führungsschlitten 13 des Mäklers 10 verbunden ist.
Im Inneren dieses Lagerrings 76 ist, symmetrisch zur
Schwenkachse 6, eine Welle 33 angeordnet, die sich
vom Lagerring 76 in Richtung auf den Mastfuß zu er-
streckt. In diese Welle 33 greift ein Antriebszapfen 31
des Schwenkantriebs 30 drehfest ein. Das Motorgehäu-
se des Schwenkantriebs 30 ist seinerseits an einer Hülse
37 angeordnet, welche die Welle 33 umgibt und über
einen Steg 40 mit dem aufrichtbaren Ausleger 73 des
Fahrgestells 2 verbunden ist. Auf der Hülse 37 liegt der
Lagerring 76 auf.
[0033] Eine Detailansicht der erfindungsgemäßen
Baumaschine im Bereich A der Fig. 2 ist in Fig. 3 grob-
schematisch, unter Auslassung des Schwenkantriebs
30, dargestellt. Wie Fig. 3 zu entnehmen ist, ist im Inneren
der Hülse 37 ein parallel zur Schwenkachse 6 verschieb-
bares Arretierelement 51 vorgesehen, das zum drehfe-
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sten Festlegen des Mäklers 10 am Fahrgestell 2 bzw.
der am Mäkler 10 angeordneten Welle 33 an der am
Fahrgestell 2 angeordneten Hülse 37, aus einer in der
Figur dargestellten zweiten Stellung, in der der Mäkler
10 freigegeben ist, in Pfeilrichtung nach oben in eine er-
ste Stellung verfahrbar ist.
[0034] Fig. 3 zeigt das Arretierelement 51 in der zwei-
ten Stellung, in welcher der Mäkler 10 freigegeben ist. In
dieser Stellung ist das Arretierelement 51 mittels einer
Stelleinrichtung ferngesteuert in Richtung auf den Mast-
fuß zu in einen Anschlag mit der Hülse 37 verfahren. Zum
Verfahren in die zweite Stellung ist zwischen dem Arre-
tierelement 51, welches die Welle 33 ringförmig umgibt,
und der das Arretierelement 51 umgebenden Hülse 37
oberhalb des Arretierelementes 51 ein ringförmiger Kol-
benraum 56 ausgebildet, der über eine in der Hülse 37
ausgebildete Hydraulikleitung 57 mit Druckfluid beauf-
schlagbar ist. Dabei bildet das Arretierelement 51 einen
Hydraulikkolben der Stelleinrichtung.
[0035] Zum Zurückführen des Arretierelementes 51
aus der unteren, zweiten Position, in welcher der Mäkler
10 freigegeben ist, in die erste Position, in welcher der
Mäkler 10 arretiert ist, ist unterhalb des Arretierelemen-
tes 51, zwischen dem Arretierelement 51 und der Hülse
37, eine als Druckfeder dargestellte Feder 53 vorgese-
hen, die bevorzugt als Tellerfeder ausgebildet ist. Bei
abfallendem Hydraulikdruck im Kolbenraum 56 schiebt
die Feder 53 das Arretierelement 51 nach oben, so dass
dieses an der Welle 33 zur Anlage kommt und eine Re-
lativbewegung der Welle 33 gegenüber dem Arretierele-
ment 51 sperrt. Damit auch eine Relativbewegung zwi-
schen der Welle 33 und der Hülse 37 gesperrt ist, ist das
Arretierelement 51 insbesondere formschlüssig drehfest
in der Hülse 37 angeordnet.
[0036] Im Bereich des Arretierelementes 51 weist die
Welle 33 ein Scheibenelement 42 auf, an dem der Au-
ßenumfang der Welle 33 vergrößert ist. Am Mantel des
Scheibenelementes 42 ist eine kegelstumpfmantelartige
erste Kontaktfläche 34 vorgesehen, an der das Arretier-
element 51 in seiner ersten Stellung mit einem ebenfalls
kegelstumpfmantelartigen Oberflächenbereich zur Anla-
ge kommt. Die erste Kontaktfläche 34 verjüngt sich dabei
in Richtung auf den Mastfuß zu.
[0037] Am Mantel des Scheibenelementes 42 ist dar-
über hinaus eine zweite kegelstumpfmantelartige Kon-
taktfläche 35 vorgesehen, die sich zur Mastspitze hin ver-
jüngt. Diese zweite Kontaktfläche 35 ist zur Anlage an
einer korrespondierenden Kontaktfläche der Hülse 37 in
der ersten Stellung des Arretierelementes 51 vorgese-
hen. In der in Fig. 3 dargestellten zweiten Stellung ist die
zweite Kontaktfläche 35 hingegen von der Hülse 37 be-
abstandet. Damit die Welle 33 mit ihrer zweiten Kontakt-
fläche 35 in der ersten Stellung an der Hülse 37 zur An-
lage gelangen kann, sind die Hülse 37 und die Welle 33
relativ zueinander in Richtung der Schwenkachse 6 be-
weglich angeordnet.
[0038] Fällt der Druck im Kolbenraum 56 in der in Fig.
3 dargestellten zweiten Stellung des Arretierelementes

51 ab, so wird dieses mittels der Feder 53 an der ersten,
unteren Kontaktfläche 34 an das Scheibenelement 42
angedrückt. Das Arretierelement 51 nimmt nun das
Scheibenelement 42 und die Welle 33 relativ zur Hülse
37 nach oben mit, wodurch das Scheibenelement 42
auch an der zweiten, oberen Kontaktfläche 35 gegen die
Hülse 37 gepresst wird. Hierdurch entsteht an beiden
Kontaktflächen 34, 35 ein Reibschluss zwischen Hülse
37 und Welle 33, der den Mäkler 10 am Fahrgestell 2
verriegelt. Zur Verbesserung des Kraftschlusses zwi-
schen Welle 33 und Hülse 37 sind am Scheibenelement
42 an den Kontaktflächen 34, 35 Reibebeläge 45 vorge-
sehen. Entsprechende Reibebeläge können auch an den
korrespondierenden Flächen der Hülse 37 und des Ar-
retierelementes 51 vorgesehen sein.
[0039] Um eine Relativbewegung zwischen Hülse 37
und Welle 33 zu ermöglichen und gleichzeitig eine siche-
re Mäklerlagerung am unteren Lager 79 zu gewährlei-
sten, kann die Hülse 37 insbesondere mehrere Hülsen-
elemente aufweisen, von denen nicht alle relativ zur Wel-
le 33 beweglich sind.

Patentansprüche

1. Baumaschine, insbesondere Bohr- und/oder
Rammgerät, für den Tiefbau, mit

- einem Fahrgestell (2),
- einem am Fahrgestell (2) angeordneten Mäkler
(10) zum längs verschiebbaren Führen eines
Antriebskopfes,
- wobei der Mäkler (10) am Fahrgestell (2) um
eine zumindest annähernd parallel zur Mäkler-
längsachse (7) verlaufende Schwenkachse (6)
schwenkbar gelagert ist, und
- einem Schwenkantrieb (30) zum angetriebe-
nen Verschwenken des Mäklers (10) um die
Schwenkachse (6),

dadurch gekennzeichnet,

- dass mindestens ein Arretierelement (51) vor-
gesehen ist, welches zwischen einer ersten
Stellung, in der es den Mäkler (10) um die
Schwenkachse (6) drehfest am Fahrgestell (2)
festlegt, und einer zweiten Stellung, in welcher
der Mäkler (10) freigegeben ist, verfahrbar ist,
und
- dass eine Stelleinrichtung zum ferngesteuer-
ten Verfahren des Arretierelements (51) vorge-
sehen ist.

2. Baumaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Stelleinrichtung mindestens einen
Hydraulikantrieb aufweist, und
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- dass das Arretierelement (51) insbesondere
einen Hydraulikkolben des Hydraulikantriebes
bildet.

3. Baumaschine nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stelleinrichtung so ausgebildet ist, dass
das Arretierelement (51) bei einem Druckabfall am
Hydraulikantrieb in die erste Stellung verfahren wird.

4. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Feder (53), insbesondere eine Tellerfe-
der, zum Rückholen des Arretierelementes (51) in
die erste Stellung vorgesehen ist.

5. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Arretierelement (51) zumindest eine Reib-
fläche zum kraftschlüssigen Festlegen und/oder zu-
mindest ein Zahnelement zum formschlüssigen
Festlegen des Mäklers (10) am Fahrgestell (2) in der
ersten Stellung des Arretierelements (51) angeord-
net ist.

6. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

- dass der Mäkler (10) oder das Fahrgestell (2)
eine um die Schwenkachse (6) ausgebildete
Welle (33) aufweist, die von einer am Fahrge-
stell (2) bzw. am Mäkler (10) angeordneten Hül-
se (37) umgeben ist,
- dass das Arretierelement (51) an der Hülse
(37) ausgebildet ist, und
- dass das Arretierelement (51) bevorzugt ring-
artig ausgebildet ist und die am Mäkler (10) oder
Fahrgestell (2) angeordnete Welle (33) umgibt.

7. Baumaschine nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Welle (33) mindestens ein Scheiben-
element (42) angeordnet ist, an dem das Arretier-
element (51) in der ersten Position anlegbar ist.

8. Baumaschine nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Welle (33), insbesondere am Scheiben-
element (42), zwei Kontaktflächen (34, 35) vorgese-
hen sind, wobei in der ersten Stellung des Arretier-
elementes (51) eine erste Kontaktfläche (34) mit
dem Arretierelement (51) und eine zweite Kontakt-
fläche (35) mit der Hülse (37) in Kontakt steht.

9. Baumaschine nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mantelfläche des Scheibenelementes (42)
doppelkonisch ausgebildet ist, wobei die erste Kon-

taktfläche (34) an einem ersten konischen Mantel-
abschnitt und die zweite Kontaktfläche (35) an einem
zweiten konischen Mantelabschnitt, der invers zum
ersten konischen Mantelabschnitt ausgebildet ist,
angeordnet ist.

10. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwenkantrieb (30) einen Drehmotor, ins-
besondere einen Hydraulikdrehmotor, aufweist.

11. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Steuerung vorgesehen ist, die zum auto-
matischen Verfahren des Arretierelements (51) in
die zweite Stellung während des Betriebes des
Schwenkantriebes (30) ausgebildet ist.
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